
Kontaktaufnahme durch die Lehrkraft, Erziehungsberechtigte oder andere Person aus 
dem pädagogischen, therapeutischen oder medizinischen Umfeld des Kindes (jederzeit 

im Schuljahr)

Hospitation im Unterricht / Gesprächsrunde mit Lehrkräften und Eltern

Förderbedarf ist nicht 
eindeutig zu beurteilen

Sonderpädagogische 
Schülerakte wird durch BIS-
A (Gym) oder LKs des AK-

Autismus erstellt

Sonderpädagogischer 
Förderbedarf besteht nicht

Verfahren zur Überprüfung, ob bei einem Kind / Jugendlichen an einer Schule ein 
Förderbedarf im Förderschwerpunkt autistisches Verhalten vorliegt

Sonderpädagogischer 
Förderbedarf besteht

Maike Lohmann, SoLin
(FÖZ Pinneberg, Elmshorn, Wedel)

Tel.: 0177/8664036
maike.lohmann@iqsh.de

Angela Ehlers, SoLin
(FÖZ Barmstedt, Rellingen, 

Quickborn, Uetersen)
Tel.: 0157/70757210

angela.ehlers@iqsh.de

Medizinisch / Psychiatrische Diagnostik oder Anforderung von Befunden mit 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten 

Überprüfung der Diagnose auf der Erscheinungsebene Schule durch BIS-Autismus

Auswertungsgespräch mit beteiligten Personen

Weitere diagnostische 
Maßnahmen / 
Unterrichts-

beobachtungen

Anerkennung durch das 
Schulamt

Netzwerkarbeit, Fortbildun-
gen, Klassenaufklärungen 
und regelmäßige Besuche 
durch BIS-A, Arbeit vor Ort 
mit den SuS durch LKs des 

AK-Autismus


